
BESCHWERDEKANMERN 
	

BOARDS OF APPEAL 
	

HAMBEES DE RECOURS 
DES EUROPAISCHEN 
	

OF THE EUROPEAN 
	

DE L'OFFICE EUROPEEN 

} 

	

PATENTANTS 
	

PATENT OFFICE 
	

DES BREVETS 

I Veroffentlichung im Amtsblatt y / Nein 

Aktenzeichen: 	 T 480/90 - 3.4.2 

Aruneldenummer: 	 85 810 013.4 

Veraffentlichungs-Nr.: 	0 151 089 

Bezeichnung der Erfindung: Dispositif de mesure d'un couple ou d'un angle 
de torsion 

Kiassifikation: 	COiL 3/10 

10 

	 E N T S C H E I D U N G 

vom 15. April 1991 

Patent inhaber: 
	

VIBRO-METER SA 

Einsprechender: Robert Bosch CmbH 

Stichwort: 

EPU 	Art. 56 

Schlagwort: "Erfinderisehe TAtigkeit (nein)" 

Leitsatz 

EPA Form 3030 01.91 



jo) 
EuropischeS 
Patentamt 

Beschwerdekammem 

European 
Patent Office 

Boards of Appeal 

Office européen 
des brevets 

Chambres de recours 

Aktenzeichen: T 480/90 - 3.4.2 

E N T SC H El D U N G 
der Technischen Beschwerdekamnier 3.4.2 

vom 15. April 1991 

Beschwerdefhrer: 
	 VIBRO-METER SA 

(Patentinhaber) 
	

Route de Moncor 4 
CH-1700 Fribourg 
SUISSE 

Vertreter: 	 Steiner, Martin 
c/o AMMANN INGENIEURS-CONSEILS EN 
PROPRIETE INTELLECTUELLE SA BERNE 
SchwarztorstraZe 31 
CH-3001 Bern 
SUI S SE 

Beschverdegegner: 
	 Robert Bosch GinbH 

(Einsprechender) 
	

Postfach 10 60 50 
D-7000 Stuttgart 10 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 

Angefochtene Entscheidung: 
	Entscheidung der Einspruchsabteilung des 

EuropAischen Patentamts vow 17. April 1990, mit 
der das europAische Patent Nr. 0 151 089 aufgrund 
des Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden ist. 

Zusammensetzung der Kamwer: 

Vorsitzender: E. Turrini 
Mitglieder: 	M. Chomentowski 

C.V. Payraudeau 



1 
	

T 480/90 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdeführerin ist Patentinhaberin des erteilten 

europâischen Patents 0 151 089 (Anntelde- 

nununer 85 810 013.4). 

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat Einspruch gegen 

die Patenterteilung wegen inangeinder erfinderischer 

Tãtigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 erhoben mi 

Hinblick u. a. auf folgende Entgegenhaltungen: 

D8 = DE-A-2 151 761 und 

D10 = DE-A-2 951 148. 

Das europàische Patent wurde von der Einspruchsabteilung 

widerrufen. 

VI. 	Gegen diese Entscheidung hat die Besçhwerdeführerin 

(Patentinhaberin) Beschwerde erhoben. 

Mit der Ladung zu der von beiden Parteien hilfsweise 

beantragten inündlichen Verhandlung wurde nuitgeteilt, daB 

der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach vorlàufiger 

Meinung der Beschwerdekaxnmer auf einer erfinderischer 

Tätigkeit beruhe. 

In einer schriftlichen Stellungnahine vor dent Datum der 

inündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin 

(Einsprechende) neue Arguntente vorgebracht und den Antrag 

zur Zurückweisung der Beschwerde weitergeführt. 

In einer schriftlichen Stellungnahine vor dent Datum der 

inündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin 

(Patentinhaberin) eine geànderte Fassung des Patents und 

einen Antrag zur aufrechterhaltung des Patents in dent 

entsprechenden geãnderten Uinfang eingereicht. 
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2 	 T 480/90 

Wãhrend der inündlichen Verhandlung hat die Kainmer auf 

forinelle Mängel des Hauptpatentanspruchs, der die 

Bezugszeichen 3' und 4 1 , die keinen Merkmalen in der 

Bescreibung und in den Zeichnungen entsprechen, enthält, 

hingewiesen. Die Beschwerdefuhrerin (Patentirthaberin) hat 

beantragt, das Patent im geändertem Umfang, wie in ihrem 

letzten Schreiben, mit Kiarstellungen des Anspruchs 1 

(Streichung von 3 1 , 4 1 ), aufrechtzuerhalten. Die 

Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat beantragt, die 

Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen. 

Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

11 1. Dispositif de inesure d'un couple ou d'un angle de 

torsion, comprenant: 

Un arbre (11) pour recevoir et transrnettre un couple a 
mesurer (Me, Ms), 

au moms une paire d'élémnents de blindage en forme de 

disques (3, 4) se faisant face et disposes 

concentriquement a l'arbre (11), l'un des élémnents (3) de 

ladite paire étant relié a une extrémité de l'arbre (11), 

l'autre élément (4) a l'autre extremnitC dudit arbre, 

chacun desdits éléments de blindage comnprenant une 

pluralité de zones électriquement conductrices (5) 

séparées par des zones électriquement non conductrices (6) 

de configuration identique, le nombre desdites zones (5, 

6) étant le inéme sur les deux élémnents de blindage (3, 4), 

lesdites zones s'étendant entre un diamnétre extérieur et 

un diamnétre intérieur des éléments de blindage, lesdits 

éléments étant décalés angulairement l'un par rapport a 
l'autre en réponse audit couple pour former un blindage 

electromagnetique variable, et au moms deux bobines (1, 

2) de méme diamétre mnoyen disposees concentriquemnent audit 
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3 	 T 480/90 

arbre (11), montées a proximité immediate et a côté des 

éléments de blindage (3, 4) et séparées par ceux-ci, l'une 

desdites bobines (1) étant une bobine priniaire émnettrice 

d'un signal électromagnetique, l'autre bobine (2) étant 

une bobine secondaire réceptrice dudit signal, délivrant 

un signal de sortie dont l'amplitude depend directemnent de 

l'écart angulaire relatif entre lesdits éléments de 

blindage détermniné par le couple de torsion appliqué (Me, 

Ms), les zones électriquemnent conductrices (5) étant non 

transparentes pour les ondes electromnagnetiques et les 

zones électriquement non conductrices (6) étant 

transparentes pour les ondes électromagnétiques, lesdites 

zones (5, • 6) étant disposées a la surface des élémnents de 

blindage (3, 4) selon une configuration angulaire 

réguliere, caractérisé en ce qu'en l'absence d'un couple 

de torsion appliqué a l'arbre (11), les zones non 

transparentes (5) de l'un des éléments de blindage (3) 

recouvrent les zones transparentes (6) de l'autre élénient 

de blindage (4) de la paire d'élémnents de blindage, de 

sorte que le signal de sortie correspondant délivré par la 

bobine secondaire réceptrice (2) est minimum." 

X. 	Zur Begründung ihres Antrags hat die BeschwerdefUhrerin 

folgende Argumente vorgebracht. Mit Hinblick auf den 

Vorteil des Ausgangspunkts des aus D8 bekannten Torsions-

messers, ist die Wahi eines anderen Ausgangspunkts nicht 

naheliegend. Da DlO einen anderen Typ von Torsionsmesser 

betrif ft. ist die Lehre von D10, daB der Ausgangspunkt 

geàndert werden kann, nicht direkt übertragbar. AuBerdem 

ist diese besondere MaSnahmne, d. h. die Wahl des Ausgangs-

punkts als Punkt wo die Durchlàssigkeit für das 

magnetische Feld durch die beiden Scheiben einen Minimal-

wert annimnmnt, dem vorliegenden Stand der Technik nicht zu 

entnehmen. Diese MaBnahnme bringt aber infolge der Gestalt 

der MeBkurve des Geràts Vorteile, insbesondere eine 

Erweiterung des MeBbereichs, eine hóhere MeBpräzision für 

01887 	 .../... 



4 	 T 480/90 

die Werte in der Nâhe der Anfangsposition und eine 

leichtere Festlegung der Anfangsposition beim Minimum der 

Kurve, die eine erfinderische Tätigkeit stützen. 

XI. 	Zur Begründung ihres Antrags hat die Beschwerdegegnerin 

folgende Arguxnente vorgebracht. AUS D8 ist ein Torsions- 

messer bekannt, bei dem wie im angegriffenen Patent-

anspruch 1 zwei Spulen und zwei zwischenhiegenden Scheiben 

zur Verfügung stehen, bei dein aber die beiden Scheiben so 

justiert werden, daB bei fehiendem Drehmoinent die Durch-

lassigkeit für das magnetische Feld durch die beiden 

Scheiben einen inittleren Wert anniinmt. Zwar 1st diese 

MaBnahme mit einem Vorteil verbunden, daB Drehmomente in 

beiden Richtungen geineBen werden kännen. Die Kurve ist 

jedoch aus D8 bekannt und andere mögliche Ausgangspunkte 

sind für das MeBvorgehen entnehinbar. AuBerdem ist es D10 

zu entnehinen, daB der Ausgangspunkt nach Bedarf gewâhlt 

werden kann. Obwohl D10 einen Torsionsmesser von .einem 

anderen Typ als D8 betrif ft, 1st elne Ubertragung auf die 

MeBvorrichtung von D8 für den Fachmann naheliegend. Da 

auBerdem der Vorteil von einer Verschiebung des Ausgangs-

punkts der bekannten Kurve von D8 von einem inittleren Wert 

auf einen Nuliwert für die Präzision des MeBvorgangs 

direkt ersichtlich ist, ist diese Verschiebung für den 

Fachmarin nahel iegerid. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulàssig. 

Neuheit 

2.1 	Nach Meinung der Kainmer stelit D8 den dem Gegenstand des 

angefochtenen Patentanspruchs 1 am nächsten koinmenden 

Stand der Technik dar. Aus D8 (siehe D8, erste Seite, 
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5 	 T 480/90 

vorletzten Absatz - zweite Seite, zweiten Absatz; dritte 

und vierte Seiten; Fig. 1 bis 5) ist eine Vorrichtung zum 

Messen eines Drehmonients oder eines Torsionswinkels 

bekannt, die sämtliche Merkmale des ersten Teils des 

angefochtenen Patentanspruchs 1 aufweist. Jedoch sind D8 

die ?4erkmale des kennzeichnenden Teils dieses Patent-

anspruchs 1 nicht zu entnehmen. Daher ist nach Meinung der 

Kammer der Gegenstand des angefochtenen Patentanspruchs 1 

neu im Sinne von Artikel 54 EPU. 

	

3. 	Erfinderische Tätigkeit 

	

3.1 	Die beiden Scheiben (2, 3) der aus D8 (siehe dritte Seite, 

- dritten Absatz) bekannten Vorrichtung werden so justiert, 

daB bei fehlendem Drehinoinent die Durchlässigkeit für em 

magnetisches Wechselfeld durch die beiden Scheiben einen 

mittleren Wert anninunt; wird nun die eine Scheibe in Bezug 

zu der anderen Scheibe etwas gedreht, ninnnt je nach der 

Drehrichtung die inagnetische Durchlässigkeit zu oder ab. 

Daher ist die bekannte Vorrichtung auch dazu geeignet, 

sowohl positive als auch negative Drehinoiuente zu inessen 

(siehe D8, vierte Seite, letzten Satz). 

	

3.2 	Jedoch kann der Lauf der bekannten sektorfOrinigen Metall- 

folien und entsprechenden durchsichtigen Bereiche auf den 

Scheiben wegen der Auswahl des Ausgangspunkts bei einem 

Mitteiwert der Durchlãssigkeit nur von einein begrenzten 

Umfang sein, well durch Verdrehung der Scheiben ab der 

Ausgangsinittelposition entweder die durchlãssigen Zonen 

einer Scheibe die durchlässigen Zonen der anderen Scheibe 

nach Ablauf eines halben Sektorwinkels überdecken, oder 

die undurchlässigen Zonen einer Scheibe die undurch-

lässigen Zonen der anderen Scheibe nach Ablauf eines 

halben Sektorwinkels in der entgegengesetzten Richtung 

überdecken. Wegen dieses Anderungsbereichs der 

ivagnetischen Kopplung der Spulen (4) und (5) zwischen 
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6 	 T 480/90 

Maximal- und Minimaiwerten wird das MeBergebnis begrenzt. 

Dieses Problem der bekannten Vorrichtung soil die 

beanspruchte Vorrichtung lósen (siehe das angefochtene 

Patent, Spalte 2, Zeilen 34-46, das entsprechende Vorteile 

der beanspruchten Vorrichtung erwãhnt). Dazu weist die 

Auswahl des Ausgangspunkts nach D8, wie die Beschwerde-

führerin glaubhaft vorgetragen hat, andere Nachteile auf, 

und zwar die Ungenauigkeit des Nullpunkts und der 

Nes sung. 

3.3 	AuBer den Angaben, daB bei fehiendem Drehmoment die 

xnagnetische Durchlàssigkeit einen mittleren Wert annimt, 

und daB je nach der Drehrichtung der Scheiben zueinander 

die inagnetische Durchlàssigkeit zu- oder abniinmt, sind D8 

keine expliziten Angaben über weitere Werte der 

magnetischen Durchlàsslgkeit für entsprechende weitere 

Werte des Drehmoments zu entnehinen. Jedoch kann der 

Fachmann den gesainten Verlauf der Kurve, die die 

inagnetische Durchlässigkeit als Funktion des Drehinoments 

darstelit, ohne weiteres mit Hilfe der in D8 entnehmbaren 

Angaben durch MeBvorgànge oder zuinindest, well aus den 

bekannten Angaben keinen überraschenden Verlauf der Kurve 

zu erwarten ist, durch Schàtzung oder Berechnung, 

etablieren. Daher 1st diese Kurve D8 iinplizit zu 

entnehiueri. Von den Parteien wurde nicht bestritten, daB 

diese Kurve als bekannt gelten kann. 

3.3.1 Aus den D8 zu entnehnienden Angaben 1st direkt und 

unmittelbar erkennbar daB die Kurve die folgenden drei 

Bereiche aufweist. Der erste Bereich liegt uin den 

Ausgangspunkt von D8, bei dem bei fehiendein Drehmoinent 

die Durchlàssigkeit für ein magnetisches Wechselfeld 

durch die beiden Scheiben einen mittleren Wert anniinint 

und bei kleinen Drehinomenten die magnetische Durchlàssig- 

keit zu- oder abninunt. Der zweite Bereich auf der MeBkurve 

entspricht dem Bereich des maxiinalen Werts der Durch-

lässigkeit für das magnetische Wechselfeld, bei dem die 
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7 	 T 480/90 

Metallfolien auf beiden Scheiben sich uberdecken und die 

durchsichtigen Bereiche, d. h. die uninetallisierten 

Bereiche, auf beiden Scheiben sich ebenfalls überdecken. 

Der dritte Bereich auf der MeBkurve entspricht dern Bereich 

urn den minhinalen Wert der Durchlàssigkeit für das 

ivagnetische Wechselfeld, bei dem die Metailfolien auf 

jeder Scheibe vollständig die durchsichtigen Bereiche auf 

der anderen Scheibe überdecken. Bei diesein dritten Bereich 

tritt ein Ansteigen der inagnetischen Durchlässigkeit wenn 

die durchsichtigen Teile der Scheiben aus der Uberdeckung 

treten. Dieser Verlauf der Kurve wurde von den Parteien 

nicht bestritten. 

3.3.2 AuBerdern sind die besonderen Vorteile, die mit der Auswahl 

besonderer Punkte der aus D8 itnplizit bekannten Kurve 

auftreten, djrekt zu entnehmen. Zwar erlaubt die Auswahl 

eines mittleren Werts für den in D8 erwãhnten Ausgangs-

punkt bei fehlendem Drehrnornent sowohi positive als auch 

negative Drehrnoinente zu inessen. Aus D8 ist aber auch 

direkt ersichtlich, daB bei der Auswahl des Ausgangspunkts 

un oben erwähnten dritten Bereich auf der iinplizit 

bekannten MeSkurve, bei dem die Metailfolien auf jeder 

Scheibe vollstàndig die durchsichtigen Bereiche auf der 

anderen Scheibe überdecken und daher die Durchlässigkeit 

für das inagnetische Wechselfeld einen niinimalen Wert 

anniimnt, ein ständiges und weiteres Ansteigen der 

magnetischen Durchlässigkeit stattfinden kann. 

3.4 	Eine Anderung des Ausgangspunkts ist D8 zwar nicht zu 

entnehmen. Jedoch ist D10 (siehe Seite 4, zweiten Absatz - 

Seite 6, ersten Absatz; Fig. 1-3) eine Vorrichtung zum 

Messen eines Drehmoments oder eines Torsionswinkels zu 

entnehmen, bei der eine besondere relative Anordnung der 

beiden Scheiben (2) und (3) bei fehlendem Drehinoment 

(Md=0) oder einern vorgegebenen Anfangsdrehmoment Md 0  

getroffen 1st. Zwar betreffen die in DlO erwähnten 
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besonderen Beispiele nur Strukturen bei denen beim 

Anfangsdrehmoment die sektorförmigen Ausschnitte (4) und 

(5) der beiden Scheiben (2) und (3) entweder auf halben 

Uberdeckung, d. h. in direktem Zusaminenhang mit dem von D8 

suggerierten Mitteiwert und mit einer Möglichkeit für eine 

Zunahme oder Abnahme des erfaBten magnetischen FluBes, 

oder auf Deckung, stehen. Zwar ist insbesondere D10 auch 

nicht zu entnehinen, daB bei Md=0 wie liii angefochtenen 

Patentanspruch 1 die undurchlässigen Zonen des einen 

Abschirmeleinents die durchlässigen Zonen des anderen 

Abschirmelements überdecken. Jedoch 1st D10 zu entnehinen, 

daB die Ausgangspositionen der Scheiben (2) und (3) vom 

Fachinann gewähltwerden kónnen. AuBerdem ist es dem 

Fachmann ailgeinein bekannt, daB bei Bedarf eine soiche 

MaBnahme getroffen werden kann. 

	

3.5 	Da der gesamte Verlauf der Kurve, die die inagnetische 

Durchlàssigkeit als Funktion des Drehmoments darsteilt, 

implizit aus D8 bekannt 1st, da zusätzlich dem Fachinann 

ailgemein bekannt ist, daB die Ausgangsposition der beiden 

Scheiben bei Bedarf gewählt werden kann, 1st nach 

Auffassung der Kammer die besondere Auswahl eines Punkts 

der bekannten Kurve naheliegend. Da weiter die Auswahl 

dieses besonderen Ausgangspunkts mit den von der 

Beschwerdeführerin erwãhnten Vorteilen und insbesondere 

daB der MeBuinfang in jeder Drehrichtung gröBer ist, 

verbunden 1st, und da diese Vorteile aus der Lehre von D8 

iinplizit zu entnehmen waren, hat diese Auswahl un Rahmen 

der anderen iuöglichen bekannten Ausgangspunkte nach 

Auffassung der Kaminer nahegelegen. 

	

3.6 	Die Beschwerdeführerin hat das Argument vorgebracht, daB 

die Vorrichtung nach D8 Moire- Muster aufweist, die 

photographisch in dünnen Metailfolien auf Kunstof f-

unterlage erzeugt sind und die offensichtlich feine Muster 

sind; daher dürfte es praktisch unmäglich sein, sie ohne 
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9 	 T 480/90 

groBen Aufwand so anzuordnen, daB jeweils gerade eine 

Lücke in der Metallkaschierung einer Scheibe einer 

metallisierten Flàche in der anderen Scheibe vorgelagert 

ist; daher muB man von einer praktisch beliebigen 

gegenseitigen Anordnung ausgehen und eine Eichung 

vornebinen; dagegen werde bei Ausführung mit massiven 

Metallscheiben mit beispielsweise 12 Schlitzen dank der 

erfindungsgemässen Anordnung schon bei relativ niedriger 

Arbeitsfrequenzen eine brauchbare Empfindlichkeit 

erreicht, in dein z. B bei einer gegenseitiger Verdrehung 

der beiden Scheiben urn 1/2 0  ein Signalunterschied von 10% 

auftritt. Jedoch enthãlt der angefochtene Patentanspruch 1 

keine besondere Angaben über die Gestaltung der Muster der 

elektrischen leitenden Zonen (5) und der zwischenliegenden 

Zonen (6). AuBerdeni sind die von der Beschwerdeführerin 

erwàhnten Wirkungen dem Fachinann bekannt, denn sie kónnen 

bei Zeichnung der MeSkurve in Bezug auf die angewendeten 

Materialien und die Gestaltungsinerkinale gemessen oder 

inindestens geschãtzt werden und können daher nicht als 

überraschend gelten. Daher ist dieses Argument nach 

Auffassung der KaTniner nicht zutref fend. 

	

3.7 	Das weitere Argument der Beschwerdeführerin, daB in der 

angefochtenen Vorrichtung die Primärspule mit einem 

konstanten Wechselstroni gespeist und der sekunkäre 

MeBkreis hochohmig ausgeführt wird, ist nach Meinung der 

Kammer nicht zutref fend, weil Patentanspruch 1 diese 
Angaben nicht enthãlt und well sich auch keine 

überraschende Wirkung aus dieser besonderen Auswahl der 

bekannten Mittel ergibt. 

	

3.8 	Die Beschwerdefuhrerin hat weiterhin das folgende Argument 

vorgebracht. Die Vorrichtungen nach Fig. 1-3 von D8 und 

nach Fig. 1-3 von D10 arbeiten nach den Prinzipien der 

magnetischen Kopplung zwischen zwei Spulen (D8), bzw. der 

Selbstinduktivität (D10). Da diese MeBmethoden nach zwei 

no 
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unterschiedlichen physikalischen Prinzipien arbeiten, ist 

eine Ubertragung von Merkinalen aus D10 auf die Vorrichtung 

nach D8 nicht direkt inäglich. D8 (siehe die erste Seite 

der Beschreibung, letzten Absatz - zweite Seite, ersten 

Absatz) weist aber auch darauf hin, daB bei der MeBniethode 

sowohi die inagnetische Kopplung zwischen zwei oder inehr 

Spulen als auch die Selbstinduktivitãt einer Spule benützt 

werden kann. AuBerdein sind D10 (siehe die Ausführungs-

beispiele der Fig. 1-3, bzw. 4) sowohi MeBvorrichtungen 

nach dein Prinzip der Selbstinduktivität als auch nach deni 

Prinzip der inagnetischen Kopplung zu entnehmen. Daher sind 

die technischen Merkmale der Vorrichtungen nach D8 und 

D10, die dem gleichen technischen Gebiet gehören, 

gleichwirkend und stehen dem Fachmann für Weiterbildungen 

der bekannten Vorrichtungen zur Verfügung. Daher ist 

dieses Argument nach Meinung der Kainmer nicht zutref fend. 

3.9 	Die Beschwerdeführerin. hat auch das Argument vorgebracht, 

daB die besondere Gestaltung der Vorrichtung des 

• angefochtenen Patentanspruchs 1, und insbesondere die 

Auswahl des Ausgangspunkts, dem vorliegenden Stand der 

Technik nicht zu entnehnien 1st. Jedoch ist es ailgemein 

bekannt (siehe z. B. D10), daB bei MeBvorrichtungen der 

Ausgangspunkt nach Bedarf auf der entsprechenden MeBkurve 

• ausgewählt und daher auch geändert werden kann. Da wie 

oben in Paragraphen 3.3 - 3.3.2 ausgeführt die gesamte 

Mel3kurve der Vorrichtung von D8 mit insbesondere dem 

• beanspruchten Ausgangspunkt implizit bekannt war, ist 

dieses Argument nach Auffassung der Kainmer nicht 

zutreffend. 

3.10 Die Beschwerdeführerin hat welter das Argument 

vorgebracht, daB eine Anderung der aus D8 bekannten 

Vorrichtung um die Ausgangstellung der Scheiben in Bezug 

auf die miniinale magnetische Durchlässigkeit bei Md=0 

einzustellen, dazu leiten würde, daB die Vorrichtung nicht 
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mehr erlauben würde, die Drehrichtung zu erkennen. Jedoch 

entspricht diese transforinatorische MaBnahme nur dem 

Verzicht auf einen Vorteil und nicht einer MaBnahme, die 

gegen ein in der Fachwelt weit verbreitetes Vorurteil 

gerichtet 1st. Da zusãtzlich andere Vorteile mit dieser 

Anderung der Ausgangstellung verbunden sind, ist diese 

MaBnahme lediglich eine Auswahl zwischen verschiedenen mit 

besonderen Vorteilen verbundenen möglichen Gestaltungen, 

die der Fachmann nach Bedarf ohne erfinderisches Tun 

trif ft. Daher ist dieses Argument nach Neinung der Kamiuer 

unzutref fend. 

3.11 Daher beruht der Gegenstand des angefochtenen 

Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tãtigkeit 

(Art. 56 EPU). Somit ist Patentanspruch 1 nicht gewãhrbar 

(Art. 52 (1) EPU). 

3.12 Den Patentansprüchen sind keine technischen Merkmale zu 

entnehinen, die eine erfinderische Tàtigkeit eines neuen, 

aus irgendeiner Koinbination der Merkmale der Patent-

ansprüche 1 und 2 bis 5, resultierenden Patentanspruchs 1, 

begründen könnten. 

Entscheidungs formel 

AUS diesen GrUnden wird entschieden: 

1. 	Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Gescãftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

tsnw--,~ 
P. Nartorana 
	 E. Turrini 
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